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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.11.1998

Norm

ZPO §41

RATG §23 Abs5

Rechtssatz

Ist eine Prozeßpartei nicht am Ort des Kanzleisitzes ihres Vertreters, sondern im Ausland wohnhaft und wurde auch

nicht einmal behauptet, daß ein besonderes Vertrauensverhältnis zwischen Partei und Vertreter besteht, so können

die durch die Zusicherung des auswärtigen Rechtsanwalts erwachsenen Mehrkosten nicht als zur

zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig angesehen werden.
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